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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der 
zu 

Abg. Höchtl und Genossen vom 14. November 1990, 

Zl. l7/J-NR/1990 "Fer~Sprechgebühren" 

Zu Ihren Fragen 

"Warum wird in österreich eine Gesprächsgebühr auch dann 

verrechnet, wenn das Gespräch nicht zustandekommt'? 

Welche technischen Maßnahmen wären erforderlich, um auch in 

österreich den Fernsprechteilnehmern nur die tatsächliche 

Gesprächszeit zu verrechnen'? 

In welchem Zeitraum könnte diese technische Umstellung er­

folgen? 

4~ IJ 

Sind Sie bereit, diese technische Umstellung vornehmen zu 

lassen, damit in Zukunft nur mehr die tatsächliche Gesprächs­

zeit verrechnet wird'? 

Wenn nein, warum nicht?" 

darf ich wie fOlgt Stellung nehmen: 

Das in österreich für das konventionelle Wählsystem in An­

wendung stehende Vergebührungssystem sieht vor, daß IIdie 

Ortsgesprächsgebühr nach der Dauer der Benützung der An­

schlüsse für abgehende Gespräche zu ermitteln ist" und dem­

nach die Vergebührung ab Wahl der 1. Ziffer beginnt. 

Dabei wird im Fernverkehr bis zum Melden des gerufenen Teil­

nehmers, d.h. auch außerhalb des Nahbereiches, nur die Gebühr 

für den Ortsverkehr in Anrechnung gebracht. Die entfernungs-
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abhängigen Gebühren im Selbstwähl-Fernverkehr werden erst 

nach Melden (Abheben) des gerufenen Teilnehmers bis zum Ge­

sprächsende wirksam. 

Diese bei herkömmlichen Wähl systemen übliche Vergebührungs­

art ist gerechtfertigt, da dem Kunden mit der Wahl der 

1. Ziffer Einrichtungen bereitgestellt werden, die während 

der gesamten Gesprächszeit für keine weiteren Verbindungen 

zur Verfügung stehen. Der österreichische Telefonkunde ent­

richtet - im Gegensatz zu den meisten Ländern, wo im vor­

hinein für eine bestimmte Zeit, unabhängig ob diese ausge­

nützt wird oder nicht, vergebührt wird - im Durchschnitt nur 

Gebühren im Ausmaß der tatsächlichen Gesprächszeit. 

Darüber hinaus ermöglicht die österreichische Post seit ge­

raumer Zeit einen kostenlosen Verbindungsaufbau bei ihren 

digitalen Vermittlungsstellen (OES-Zentralen) und vergebührt 

alle Gespräche (im Orts- und Fernverkehr) erst ab dem Melden 

des gerufenen Teilnehmers. In den letzten Jahren wurde die 

Errichtung dieser vollelektronischen Telefonzentralen be~ 

sonders forciert. Bis Ende 1990 wurden bereits rd. 634 000 

Anrufeinheiten in insgesamt 92 Vermittlungsstellen aufgebaut. 

Bereits bis 1995 werden rd. 2 400 000 Anrufeinheiten zur 

Verfügung stehen. 

Ergänzend darf bemerkt werden, daß eine entsprechende Um­

rüstung der konventionellen Telefonzentralen einen un­

akzeptablen finanziellen Aufwand bedeuten würde und demnach 

aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht erfolgen kann. Beide in 

Verwendung stehende Vergebührungssysteme sind überdies auf­

kommensneutral, sodaß den Kunden keine Vor- bzw. Nachteile 

erwachsen. 

Wien, am A~. Jän~er 1991 
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